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Besondere Themen:  
 

 Beschlussprotokoll der Stadtvertretersitzung vom 04.07.2017 

 Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2016 der Stadt Neubukow mit dem 
Hinweis der öffentlichen Auslegung 

 Bekanntmachung der 2. Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages über 
die Wahrnehmung der standesamtlichen Aufgaben der Stadt Neubukow und 
des Amtes Neubukow-Salzhaff 

 Bekanntmachung der Gemeindewahlbehörde über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag 

 Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen im Wahlgebiet – Vorschlag 
von Wahlberechtigten zur Bildung von Wahlvorständen 

 Amtliche Bekanntmachung der Stadt Neubukow – Vorkaufsrechtssatzung 

 Information zum Verhalten im Brandfall bei Wohnungsbränden 

________________________________________________________ 
So erreichen Sie uns:  Stadt Neubukow, Am Markt 1, 18233 Neubukow 
    Tel. 038294/78231 Fax: 038294/78522 
    E-Mail: stadt@neubukow.de 
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Flucht- und Rettungswege 
freihalten und einprägen.

Ruhe bewahren,Gebäude über 
die ausgewiesenen Flucht- 
und Rettungswege verlassen 
und dabei nie den Aufzug 
benutzen.

Rauchwarnmelder regelmäßig 
prüfen und betriebsbereit 
halten. Im Notfall zählt jede Sekunde: 

Notruf 112!

FEUERWEHR

Scheibe einschlagen

Knopf tief drücken

Defekt?

Fehlende oder defekte feuer-
wehrtechnische Einrichtungen 
der Hausverwaltung melden.

Keine größeren Mengen leicht 
brennbarer Materialien auf dem 
Balkon lagern.

Eigenen Löschversuch nur 
dann unternehmen, wenn 
dieser gefahrlos möglich ist.

Brand- und Rauchschutztüren
nicht blockieren.

Brennende Kerzen niemals un-
beaufsichtigt lassen. Nie durch Feuer und Rauch 

flüchten, am Fenster bzw. 
Balkon bemerkbar machen!

HILFE!

Keinen Sperrmüll oder andere 
brennbare Gegenstände im 
Bereich der Fassade lagern.

Anfahrtswege und Be-
wegungsflächen für die 
Feuerwehr freihalten.

Anweisungen der 
Feuerwehr befolgen!

5

GEFAHREN VORBEUGEN IM NOTFALL RICHTIG HANDELN

FEUERWEHRZUFAHRT
Halteverbot nach StVO

112

IHRE SICHERHEIT - VERHALTEN BEI WOHNUNGSBRÄNDEN
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